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1 Einführung 
 

Bauen mit Glas erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten und die enormen Fortschritte in der Veredelung von 
Glas und von Glaskombinationen führten in den letzten 20 Jahren zu immer 
breiterer Anwendung.  
Heute prägen aufwändige Glaskonstruktionen nicht nur die Gebäudehülle, 
sondern ganze Innenwandbereiche in Verkaufsgalerien und Passagen bis hin 
zu Trennwandanlagen und Türen im Wohnungsbau. Entsprechend vielfältig 
sind die Anforderungen für Vertikal- und Horizontalverglasungen.  

Breitere Glasanwendung 

  
Der Einsatz von Glas erfordert auch die Beurteilung der Sicherheit zum 
Verletzungsschutz von Personen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, für 
bestimmte Anwendungsfälle Sicherheitsgläser einzusetzen. 
Dies findet sich für Glas als Bauprodukt und dessen Anwendung in vielfäl-
tigen Regeln von Gesetzgeber und Unfallversicherungsträgern wieder. 

Schutz von Personen  

  
Dieses Merkblatt soll eine Hilfestellung für die praktische Anwendung die-
ser Regeln geben, in denen die Verwendung von Glas mit Sicherheitsfunkti-
on gefordert wird. Mehrere Regelwerke, die sich mit der Anwendung von 
Sicherheitsglas im Bauwesen befassen, befinden sich derzeit in der Erarbei-
tung und Überarbeitung. Das Merkblatt wird daher zu gegebener Zeit fort-
geschrieben. 
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